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Aargauer Kantonsbibliothek, 5001 Aarau: Beitrag aus dem Lotteriefonds an die 

Kosten der Erschliessung der Sammlung „Acta Helvetica“ aus der Sammlung 

Zurlauben 

  

1. Erwägungen 

Die Edition Zurlaubiana der Aargauer Kantonsbibliothek ersucht um einen Beitrag aus dem Lot-

teriefonds an die letzte Finanzierungsperiode 2012 – 2014 der „Acta Helvetica“ aus der Samm-

lung Zurlauben. Die gesammelten Dokumente vermitteln wertvolle Einsichten der Zuger Magist-

ratenfamilie und deren politischem und gesellschaftlichem Einfluss vom 16. bis ins 18. Jahrhun-

dert. Seit 1973 werden die Dokumente der „Acta Helvetica“ erschlossen und mit umfangreichen 

Orts- und Personenregister versehen. Die Aargauer Kantonsbibliothek ersucht um einen weite-

ren Beitrag von Fr. 37‘980.-- an die Finanzierung der Arbeiten zur Erschliessung der Sammlung 

„Acta Helvetica“ für die Periode Januar 2012 bis Dezember 2014.  

2. Beschluss 

2.1 Der Aargauer Kantonsbibliothek, Aarau ist an die Arbeiten zur Erschliessung de 

Sammlung „Acta Helvetica“ für die Jahre 2012, 2013 und 2014 ein Beitrag von je  

Fr. 12'660.-- (insgesamt Fr. 37'980.--) aus dem Lotteriefonds zugesprochen. 

2.2 Diese Beitragszusicherung ist auf 5 Jahre ab dem Datum dieses Beschlusses befristet 

und erlöscht nach Ablauf dieser Frist ohne Weiteres. 

2.3 Die Abteilung Lotterie- und Sportfonds ist ermächtigt, die Beträge jeweils nach Erhalt 

einer Rechnung mit Einzahlungsschein und auf Antrag des Amtes für Kultur und Sport 

zulasten des Kontos 233003 “Lotteriefonds” anzuweisen. 
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